
Gemeinde Selfkant 

 

Sitzungsvorlage 404/2017 
 

öffentlich 
 
Gemeindevertretung  Entscheidung  
 
Finanzielle Auswirkungen nein Anlagevermögen --- 
Haushaltsmittel zur Verfügung --- Abwicklung über Produkt --- 

 

 
 
Abgrabung gemäß § 3 Abgrabungsgesetz auf dem Flurstück Gemarkung 
Havert, Flur 10, Nr. 111 
 
Sachverhalt: 
 
Mit der als Anlage beigefügten Verfügung vom  27. November 2017 teilt der Kreis 
Heinsberg mit, dass die o.g. „Abgrabungsfläche“ nach Abschluss der 
Verfüllungsverpflichtung von der Spargelhof Hensgens GmbH übernommen wird und 
die mit Bescheid vom 27. Oktober 2016 genehmigte Rekultivierung – wie im Antrag 
dargestellt – angepasst werden soll. Die Änderung wurde vorab mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag der Spargelhof Hensgens GmbH zu. 
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